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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
 
am 06.12.2022, 18:00 Uhr 
Stadtsparkasse Lengerich, Veranstaltungsraum, Ratha usplatz 5 - 7 
(Eingang über Bergstr.) 
 
Beratungsgegenstände: 
 
I. Öffentliche Sitzung:   

 
1 Stellenplan und Stellenübersicht der Stadt Lengerich für das 

Haushaltsjahr 2023  
 

 
2 Beschluss der Haushaltssatzung 2023   

 
3 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 

die Durchführung der Brandverhütungsschauen und sonstigen 
brandschutztechnischen Leistungen  

 

 
4 Neufassung der Parkgebührenordnung   

 
5 21. Änderung des Flächennutzungsplanes 

hier: Feststellungsbeschluss 
 

 
6 Bebauungsplan Nr. 126, III. Abschnitt "Südlich Deetweg" 

hier: Satzungsbeschluss 
 

 
7 Bebauungsplan Nr. 120 "Antruper Esch" 

hier: Entwurfsbeschluss und Beschluss zur Offenlage 
 

 
8 Abfallentsorgung 2023   

 
9 Straßenreinigung im Jahr 2023   

 
10 Feststellung der endgültigen Herstellung und Widmung 

ausgebauter Straßen  
 

 
11 Beschluss über das Bauprogramm von Straßen für die Jahre 

2023 bis 2026  
 

 
12 Mitteilungen und Anfragen  

 
 
II.  Nichtöffentliche Sitzung: 
 
1  Mitteilungen und Anfragen 
 
 
49525 Lengerich, den 28.11.2022                         Der Bürgermeister 
                                                                               gez. Möhrke  
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HINWEIS:  
Aktuelle Infektionsschutzregeln für die Durchführun g von Gremiensitzungen  
 
Bitte beachten Sie im Vorfeld der Sitzung die aktuellen Infektionsschutzregelungen, die Sie im News-Bereich des 
Ratsinformationssystems der Stadt Lengerich unter https://lengerich.ratsinfomanagement.net/news finden.  
 
Die Regelungen sind tagesaktuell und beinhalten die auf Grundlage der Coronaschutzverordnung NRW erlassenen 
Zugangsbeschränkungen.  
 
Vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens bei Genesenen und Geimpften empfehlen der Kreis Steinfurt und der 
Einsatzstab der Stadt Lengerich im Interesse eines gegenseitigen Schutzes dringend und zusätzlich zu den Regelungen 
der Coronaschutzverordnung auch bei einer bestehenden Immunisierung vor Sitzungsbeginn einen freiwilligen Selbsttest 
durchzuführen.  
 


